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Projektaufruf 
„Ausbildung in der Bienenzucht“
 2026


Praktische Informationen
1.	Einführung
Dieser Aufruf dient dazu, Ausbildungsaktivitäten auszuwählen, die jedermann zugänglich sind, der eine Aktivität in der Bienenzucht als Hobby oder Beruf entwickeln möchte.
Er visiert Ausbildungsprojekte in der Bienenzucht an, die Anspruch auf Förderungen durch die Wallonische Region haben und die:
· zwischen dem 1. Juni 2026 und dem 1. März 2027 in Bezug auf die Einführungskurse beginnen;
· zwischen dem 1. September 2026 und dem 30. März 2027 für die Grundkurse beginnen (die entsprechenden Einführungskurse wurden bereits abgehalten);
· zwischen dem 1. September 2026 und dem 31. August 2027 für Spezialisierungskurse und Konferenzen stattfinden.
Es ist ein maximales Budget von 250.000,00 € vorgesehen, das im Prinzip (Verschiebungen zwischen den Zeilen sind möglich) wie folgt aufgeteilt wird:
- 	215.000,00 € für die Einführungs- und Grundkurse;
- 	15.000,00 € für die Spezialisierungskurse;
- 	20.000 € für die Konferenzen.
Um das Budget jeder Ausbildungsaktivität genauestens berechnen zu können, bitten wir Sie, eine Reihe detaillierter Fragen im Projektaufruf zu beantworten.
Dieser Aufruf richtet sich an Strukturen ohne kommerzielles Interesse.
2.	Welche Ausbildungen werden angeboten?
Die Ausbildungen sehen vier Typen vor: 
1°	Einführungskurs (CI);
2°	Grundkurs (CB);
3°	Spezialisierungskurs (CS);
4°	Konferenzen.
Die Besonderheiten jedes Kurses sind in den Erlässen detailliert angegeben (Erlass der Wallonischen Regierung (EWR) vom 16. Juni 2016 hinsichtlich der Ausbildung in der Bienenzucht und der Ministerialerlass (ME) vom 16. Juni 2016 zur Umsetzung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 16. Juni 2016 hinsichtlich der Ausbildung in der Bienenzucht).
Die Ausbildungsaktivitäten vom Typ „Konferenz“ sind Gegenstand eines anderen Förderungsmechanismus: die provinzialen Imkerverbände und die Union royale des Ruchers wallons sind damit beauftragt, bei lokalen Imkereisektionen und sonstigen potentiellen Organisatoren von Konferenzen die Vorausplanung von Konferenzen für das akademische Jahr 2026 - 2027 (01.09.26 - 31.08.27) einzuholen, diese zusammenzustellen und dem ÖDW - LNU zum 1. Juni 2026 ein globales Jahresprogramm für Konferenzen für die Wallonie zu unterbreiten. Die den Verbänden / Unionen von den Bienenzuchtsektionen oder sonstigen Organisatoren von Konferenzen vorzulegenden Daten sind im Formular „2026_Konferenzen.docx“ enthalten. Jeder Verband / jede Union muss eine zusammenfassende Tabelle gemäß dem Musterdokument „2026_Konferenzen_x.xlsx“ ausgeben. Eine zusammenfassende Versammlung wird vom ÖDW - LNU gemeinsam mit den Verbänden / Unionen zu einem Zeitpunkt abgehalten, der später beschlossen wird. Dieses Treffen wird dazu dienen, das vorläufige Programm für die Konferenzen 2026 - 2027 festzulegen. Die Bewerber und zukünftigen Organisatoren von Konferenzen können sich bereits jetzt bei einem der oben genannten Organismen melden.
4.	Zeitraum des Projektaufrufs
Dieser Projektaufruf beginnt am 1. April 2026 und endet am 31. Mai 2026 um Mitternacht.
Dieser Projektaufruf mit der Bezeichnung „Projektaufruf Ausbildung in der Bienenzucht 2026“ wird der einzige sein, der für die Ausbildung organisiert wird, die sich über die in der obigen Einleitung angegebenen Zeiträume erstrecken soll. Der nächste, die sich auf Ausbildungsaktivitäten bezieht, die 2027 beginnen (oder möglicherweise spätestens im März 2028 für einen Einführungskurs oder einen Grundkurs), wird im Frühjahr 2027 durchgeführt.

Prozedur zur Stellung eines Förderungsantrags
Um eine Förderung erhalten zu können, muss jede Struktur sämtliche Dokumente (Formulare und eidesstattliche Erklärung) an folgende Adresse senden: formationapicole.dgo3@spw.wallonie.be.
Sämtliche auszufüllende Dokumente finden Sie auf der Webseite: https://agriculture.wallonie.be/formation-en-apiculture-2026
Sämtliche vollständigen Dokumente (Formulare, Anlagen und eidesstattliche Erklärung) bilden die Bewerbungsunterlage. 
Anhand der eingereichten Bewerbungsunterlagen wird geprüft, ob die Einrichtung die Förderfähigkeitsbedingungen erfüllt. Wenn dies der Fall ist, wird jedes Kursprojekt anhand der festgelegten Auswahlkriterien beurteilt. Eine Klassifizierung der verschiedenen Projekte ermöglicht es, eine Auswahl zu treffen. Nur die ausgewählten Kursprojekte können Anrecht auf eine Förderung erhalten.

Bewerbungsunterlagen
1.	Wer reicht ein Projekt ein?
Um ein Ausbildungsprojekt in der Bienenzucht einzureichen, mit Ausnahme von Konferenzprojekten (siehe oben), ist das angehende Ausbildungszentrum unabhängig, als VoG strukturiert und organisiert nur einen Grundkurs pro Jahr (und eventuell einen Einführungskurs und/oder einen Spezialisierungskurs und/oder Konferenzen). Ein zweijähriges Grundkursprojekt kann jedes Jahr eingeführt werden (ein 1. und ein 2. Jahr können sich also nahtlos überschneiden). Der Kandidat reicht seine eigenen Unterlagen selbst ein, organisiert den Kurs, für den er allein die Verantwortung trägt, und erhält gegebenenfalls direkt die Subvention, die ihm von der Wallonischen Region gewährt wird.
2.	Zusammenstellung einer Bewerbungsunterlage
Eine Bewerbungsunterlage setzt sich aus drei Teilen zusammen:
1°	eine eidesstattliche Erklärung;
2°	ein Förderfähigkeitsblatt;
3°	ein Dossier mit der Präsentation der Kurse, dessen Anzahl an Blättern der Anzahl an Kursprojekten entspricht.
Beispiel: Ein Ausbildungszentrum, das einen Grundkurs und einen Spezialisierungskurs organisiert, reicht 4 Dokumente ein: eine eidesstattliche Erklärung, ein Zulassungsblatt und 2 Aktivitätsblätter.
Sämtliche Dokumente, die eine Bewerbungsunterlage darstellen, müssen umbenannt werden, indem das „x“ des Dateinamens durch den Namen der Struktur ersetzt wird. 
Beispiel: „2026_Blatt_Förderfähigkeit_x“ wird für den „Rucher-école des Bruyères“ umbenannt in „2026_Blatt_Förderfähigkeit_RE Bruyères“.
3.Wie wird das Förderfähigkeitsblatt ausgefüllt?	
Die im Dokument enthaltenen Daten „2026_Blatt_Förderfähigkeit_x“ müssen es ermöglichen, zu beurteilen, ob Ihr Projekt hinsichtlich der festgelegten Förderfähigkeitsbedingungen angenommen werden kann. Sie müssen sämtliche Fragen in diesem Dokument beantworten. Bei Nichtbeachtung der Förderfähigkeitsbedingungen wird die Bewerbung automatisch abgewiesen. 
Diese Fragen beziehen sich hauptsächlich auf organisatorische, logistische und administrative Aspekte sowie jene hinsichtlich Personalressourcen Ihrer Struktur. Im Unterschied zu den Auswahlkriterien ziehen die Förderfähigkeitsbedingungen nicht direkt den Inhalt der Aktivitäten in Betracht.
Sie finden im Dokument „2026_Blatt_Förderfähigkeit_x“ die Beschreibung der erwarteten Ausbildungen unter den gestellten Fragen. Um Ihnen aufwendige Recherchen zu ersparen, finden Sie ebenfalls in grüner Schrägschrift einen Hinweis auf die in der Wallonie geltenden Normen. Beantworten Sie die Fragen, indem Sie leere Zellen oder Felder ausfüllen, ohne das ursprüngliche Format zu verändern: setzen Sie einfach den Cursor an den Anfang der Zelle oder des Feldes und schreiben Sie (setzen Sie einen Bindestrich, wenn Sie keine Antwort erhalten). Bitte beginnen Sie mit dem Namen Ihrer Einrichtung zwischen den Anführungszeichen des Titels.
Anmerkung: das Muster wurde im Vergleich zum vorherigen Projektsaufruf nicht geändert. Wenn alle Kontaktdaten, die sich auf die Struktur, eine Person, einen Ort oder eine Räumlichkeit beziehen, seither unverändert geblieben sind, ist ein einfaches „Kopieren/Einfügen“ der Daten aus 2020 oder späteren Jahren möglich.
Das Formular muss unbedingt im Word-Format eingereicht werden. Eventuell können Sie, wenn Sie das Risiko sehen, dass das Layout oder andere Dinge nach dem Versand geändert werden könnten, zusätzlich zum Versand im Word-Format das Blatt in ein PDF-Dokument umwandeln (z. B. durch Einscannen) und dieses zur Sicherheit beim Versand anhängen.
Die Anhänge müssen nummeriert und in ihrem ursprünglichen Format übermittelt werden. Sie werden wie folgt benannt: „2026_Blatt_Förderfähigkeit_x_y“, wobei x die Abkürzung für die Struktur und y die Nummer des Anhangs ist. Für den Versand gilt dasselbe wie oben.
4.	Genauerer Blick auf das Präsentationsdossier Ihrer Kursprojekte
Für jeden Kurs müssen Sie das entsprechende Dokument ausfüllen und die erbetenen Anlagen beifügen:
1°	Grundkurs: „2026_GK_x.docx“;
2°	Einführungskurs: „2026_EK_x.docx“;
3°	Spezialisierungskurs: „2026_SK_x.docx“
Sie werden aufgefordert, so viele Dokumente zu erstellen, wie es organisierte Kurse gibt.
Wichtiger Hinweis: Das Dokument zum Einführungskurs muss nur von Ausbildungszentren ausgefüllt werden, die einen Einführungskurs organisieren, ohne einen Grundkurs damit zu verbinden (reiner Einführungskurs). Mit anderen Worten: Zentren, die einen Grundkurs organisieren, dürfen dieses Dokument nicht ausfüllen, sondern müssen sich mit dem Dokument für den Grundkurs begnügen.
Sie finden in den verschiedenen Dokumenten die Beschreibung der erwarteten Ausbildungen unter den gestellten Fragen. Beantworten Sie die Fragen, indem Sie leere Zellen oder Felder ausfüllen, ohne das ursprüngliche Format zu verändern: setzen Sie einfach den Cursor an den Anfang der Zelle oder des Feldes und schreiben Sie (setzen Sie einen Bindestrich, wenn Sie keine Antwort erhalten). Bitte beginnen Sie mit dem Namen Ihrer Struktur zwischen den Anführungszeichen des Titels.
Für Ausbilder, die von der Wallonischen Region anerkannt sind (siehe Liste unter https://agriculture.wallonie.be/formateurs), darf kein Imkerlebenslauf eingereicht werden, es sei denn, es handelt sich um eine Änderung.
Die Blätter müssen unbedingt im Word-Format eingereicht werden. Eventuell können Sie, wenn Sie das Risiko sehen, dass das Layout oder andere Dinge nach dem Versand geändert werden könnten, zusätzlich zum Versand im Word-Format die Blätter in PDF-Dokumente umwandeln (z. B. durch Einscannen) und diese sicherheitshalber dem Versand beifügen.
Die Anhänge müssen nummeriert und in ihrem ursprünglichen Format übermittelt werden. Sie werden wie im folgenden Beispiel benannt: „2026_GK_x_y“, wobei x die Abkürzung für die Struktur und y die Nummer des Anhangs ist. Für den Versand gilt dasselbe wie oben.
Auswahl der Projekte
Zu Ihrer Information sind nachstehend die Auswahlkriterien beschrieben, die vom Auswahlkomitee genutzt werden, um die Klassifizierung der Projekte festzulegen.
1. Grund- und Einführungskurs
	Auswahlkriterium
	Kriteriumswert
	Bewertung

	Beachtung der Organisationsnormen
	
	

	Anzahl an Unterrichtsstunden (auf 2 Jahre für einen Grundkurs)
	0-1-2
	

	Aufteilung Theorie / Praxis
	0-1-2
	

	Anzahl an Schülern
	0-1-2
	

	Anzahl an Praxisausbildern
	0-1-2
	

	Anzahl an Schülern pro Bienenstock
	0-1-2
	

	Zielgruppe, Übereinstimmung der Aktivität mit dem Bedarf an Ausbildungen in der Bienenzucht, der im von der Ausbildung abgedeckten Landgebiet identifiziert wurde
	5
	

	Interaktion mit dem Plan MAYA, einem PCDN (Kommunalplan zur Naturentwicklung) oder sonstigem
	5
	

	Geografische Relevanz
	5
	

	Förderfähigkeitsbedingungen
	5
	

	Schulgeld
	5
	

	Pädagogische Qualitäten des Projekts
	20
	

	Ausbildungsinhalt (mit Bezug auf den Grundstock)
	20
	

	Kompetenzen der Referenten
	10
	

	Kompetenzen der Praxisausbilder
	10
	

	Qualität-Kosten-Verhältnis
	5
	

	Gesamt
	100
	



Um ausgewählt zu werden, darf/muss das Projekt:
1°	mindestens 60/100 erreichen;
2°	für keine der Bewertungen 0 aufweisen;
3°	mindestens 10/20 für die pädagogischen Qualitäten des Projekts und den Inhalt der Ausbildung erreichen und 5/10 für die Kompetenzen der Referenten und Praxisausbilder.
Anmerkungen:
-	Der Inhalt der Ausbildung wird anhand der Kompetenzbezugssysteme bewertet: alle Kompetenzkategorien müssen angesprochen werden (mehr als 50 % der Punkte). Außerdem muss die Ausbildung den Zielen der Nachhaltigkeit der Bienenzucht begegnen, die der Wallonischen Region am Herzen liegen. Zur Erinnerung: Die Qualität der Produkte, die Erneuerung des Bienenbestands, der Umweltansatz und vor allem das Gesundheitsmanagement der Bienenvölker (in Anbetracht der aktuellen Lage) sind Themen, die vorrangig behandelt werden müssen. Kursprogramme, die in diesen Fächern Defizite aufweisen, werden in ihrer Bewertung stark benachteiligt;
-	Im Jahr 2025 wurden neue Inhalte in den Kompetenzrahmen für einen Kernkurs aufgenommen oder präzisiert. Diese Ergänzungen umfassen aktuelle Themen wie Klimawandel, die Asiatische Hornisse, Varroamilben, Wachsqualität und Honigqualität (Miel wallon g.g.A.). Die Änderungen sind in der Liste der Kenntnisse und Fertigkeiten grün hervorgehoben. Bei der Entwicklung von Kursprogrammen sollte diesen neuen Inhalten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
2. Spezialisierungskurs
	Auswahlkriterium
	Kriteriumswert
	Bewertung

	Zu lösende Probleme oder aktuelle Situation in der Wallonie
	10
	

	Ziel und Natur der zu entwickelnden Ausbildung
	10
	

	Besonderheiten der Ausbildung einschließlich deren Originalität
	10
	

	In der Wallonie erwartete wirtschaftliche Auswirkungen
	10
	

	Sonstige erwartete gesellschaftliche Beiträge
	10
	

	Zielgruppe, Übereinstimmung der Aktivität mit dem Bedarf an Ausbildungen in der Bienenzucht, der im von der Ausbildung abgedeckten Landgebiet identifiziert wurde
	10
	

	Beachtung / Überschreitung der Organisationsnormen
	
	

	Anzahl an Schülern
	0-2.5-5
	

	Anzahl an Unterrichtsstunden
	0-2.5-5
	

	Geografische Relevanz
	5
	

	Förderfähigkeitsbedingungen
	5
	

	Schulgeld
	5
	

	Pädagogische Qualitäten des Projekts
	20
	

	Ausbildungsinhalt (mit Bezug auf den Grundstock)
	20
	

	Kompetenzen der Referenten und Praxisausbilder (falls zutreffend)
	10
	

	Qualität-Kosten-Verhältnis
	5
	

	Gesamt
	140
	



Um ausgewählt zu werden, darf/muss das Projekt:
1°	mindestens 84/140 erreichen;
2°	für keine der Bewertungen 0 aufweisen;
3°	mindestens 5/10 für die 6 ersten Bewertungen, 10/20 für die pädagogischen Qualitäten des Projekts und den Inhalt der Ausbildung erreichen und 5/10 für die Kompetenzen der Referenten und Praxisausbilder.
Wichtige Präzisierungen
1)	Frage von „nicht-wallonischen Schülern“[footnoteRef:1]. [1:  Mit „Wallonisch“ ist „mit Wohnsitz in der Wallonie“ gemeint.] 

Die Frage stellt sich in Bezug auf die Standards für die Betreuung des praktischen Unterrichts. Die Rechtsgrundlage schreibt nämlich mindestens einen Praxisausbilder pro 9 Schüler vor. Da es sich um öffentliche Zuschüsse handelt und um die europäischen Vorschriften einzuhalten, dürfen „Ausländer“ nicht vom Unterricht ausgeschlossen werden. Die „Nicht-Wallonen“ zählen jedoch nicht zur Schülerzahl, die die Anzahl der bezuschussten Praxisausbilder und damit den Gesamtzuschuss bestimmt. Beispiel: Eine Gruppe von 20 Schülern, die sich aus 12 Wallonen und 8 Franzosen zusammensetzt = 12 Schüler, die für die Förderung maßgeblich sind: 2 zuschussfähige Praxisausbilder. ABER es werden insgesamt 3 Ausbilder benötigt, um die Betreuungsstandards für die gesamte Gruppe zu erfüllen (man kann die wallonischen Schüler nicht benachteiligen, da sie dann unterbetreut werden); der zusätzliche Ausbilder, den die Franzosen benötigen, geht zu Lasten des Organisators. Französischen Schülerinnen und Schülern kann jedoch durchaus am Ende des Kurses ein Zertifikat ausgestellt werden.
2)	Höchststandard für die Betreuung von praktischen Kursen
Bei der Förderung wird maximal 1 Praxisausbilder pro 6 Schüler berücksichtigt.

Prüfliste: ist Ihre Methode vollständig?
1°	Sie haben die Dokumente heruntergeladen, ausgefüllt und umbenannt:
· die „eidesstattliche Erklärung“;
· das Dokument „2026_Blatt_Förderfähigkeit_x.docx“;
· das oder die Dokumente, die den Kursen entsprechen, die Sie organisieren möchten;
2°	Sie haben sämtliche Anlagen vorbereitet und eingescannt, die in den Förderfähigkeitsbedingungen und eventuell in den Projektblättern gefordert werden, und Sie haben diese mit dem Namen Ihrer Ausbildungsstruktur versehen und nummeriert;
3°	Sie haben sämtliche Dokumente an die Adresse formation.apicole@spw.wallonie.be gesendet.
3/8
image2.png
agriculture
SPW





